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Behandlungsvertrag 
zur individuellen Betreuung 

1 Leistungen 
Ja, ich nehme die Dienste der freiberuflich tätigen Hebamme in Anspruch und beziehe von ihr die erfor-

derlichen Hebammenleistungen. Diese bestehen insbesondere in der Beratung, Hilfe bei Schwanger-

schaftsbeschwerden, Wochenbettbetreuung und Beratung während der Stillzeit. 

Folgende Leistungen sind nicht Bestandteil dieser Vereinbarung und bedürfen einer gesonderten Ver-

einbarung: Wahlleistungen, Teilnahme an Kursen sowie die Leistungen anderer Berufsgruppen.  

2 Kostenübernahme 
Leistungen, die auf Grundlage des Vertrages über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134a SGB 

V erfolgen, werden von der Hebamme direkt mit meiner gesetzlichen Krankenkasse abgerechnet. Für 

Anzahl oder Umfang der erstattungsfähigen Leistungen gelten Höchstgrenzen, über deren Erreichen die 

Hebamme mich rechtzeitig aufklären wird. 

Bei Selbstzahlern werden die Gebühren bis zum 1,80-fachen Satz der gültigen Kassenvergütung erhoben 

und innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsausstellung zu bezahlen. Zur fristgerechten Zahlung bin 

ich verpflichtet, unabhängig von der Erstattung meiner Krankenversicherung oder Beihilfe. 

3 Eigenanteil 
In folgenden Fällen werden die Kosten nicht von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen und mir 

daher als Selbstzahler privat in Rechnung gestellt: 

− Falls keine gültige Mitgliedschaft einer Krankenkasse festgestellt werden kann. 

− Vereinbarte Termine, die von mir nicht eingehalten wurden und nicht 24 Stunden vor dem Ter-

min abgesagt wurden. 

− Falls Leistungen bei mehreren Hebammen in Anspruch genommen werden und dadurch die 

erstattungsfähigen Kontingente überschritten werden. Um dies zu vermeiden, werde ich die 

Hebamme über alle Leistungen informieren, die ich bei einer Kollegin auf Kassenkosten in An-

spruch nehme bzw. in Anspruch genommen habe. 

− Wahlleistungen (z.B. Akupunktur, NFP,..) werden separat vereinbart. 

Der Vertrag kommt mit Online-Anmeldung der Teilnehmerin und die Annahme durch die Hebamme zu-

stande. Die Anmeldung ist verbindlich. 
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4 Terminverlegung 
Da die Hebamme berufsbedingt manchmal zu unplanmäßigen Einsätzen gerufen wird, kann sie gele-

gentlich Termine kurzfristig nicht wahrnehmen. In solchen Fällen wird sie so schnell wie möglich Be-

scheid geben und das weitere Vorgehen besprechen. 

5 Haftung 
Die Hebamme haftet für Leistungen der Hebammenhilfe im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 

Für die Tätigkeit jeder Hebamme im Rahmen des Vertrages besteht eine Berufshaftpflichtversicherung 

mit einer angemessenen Deckungssumme. Sofern ein Arzt hinzugezogen wird, entsteht zu diesem ein 

selbstständiges Vertragsverhältnis. Die Hebamme haftet nicht für die ärztlichen und ärztlich veranlass-

ten Leistungen. 

6 Privatrechnungen 
Private Rechnungen der Hebammen an Selbstzahlerinnen sind innerhalb der vereinbarten Frist zu be-

zahlen, unabhängig von der Erstattungsdauer durch die Versicherung oder die Beihilfestelle (§ 286 Abs. 

3 BGB). 

Bei Zahlungsverzug wird neben den Verzugszinsen für jede Mahnung eine Mahngebühr von 5,00 € be-

rechnet. 

7 Ergänzungen zur allgemeinen Datenschutzerklärung 

7.1 Art und Zweck der verarbeiteten Daten 
Im Rahmen der Hebammentätigkeit werden personenbezogene Daten der Patienten wie auch der (ge-

borenen/ungeborenen) Kinder von der Hebamme als verantwortliche Stelle erhoben, verarbeitet und ge-

nutzt. Neben Angaben zu Person und sozialen Status (Name, Adresse, Kostenträger, usw.) gehören 

hierzu insbesondere die für die Behandlung notwendigen medizinischen Befunde. Ein Umgang mit die-

sen Daten erfolgt lediglich, soweit dies für die Erbringung, Abrechnung, Dokumentation und Archivierung 

gemäß der Hebammenberufsordnung oder Sicherung der Qualität der Hilfeleistung der Hebamme er-

forderlich ist. Die Hebamme erfüllt die Voraussetzungen für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten 

entsprechend des Art. 9 Abs. 3 DSGVO. 
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7.2 Weitergabe der Daten 
Die Daten werden nur an Dritte übermittelt, wenn die Patientin einwilligt oder eine gesetzliche Grundlage 

hierfür besteht, was in folgenden Konstellationen regelmäßig der Fall ist: 

− Die Hebamme unterliegt auch gegenüber anderen an der Behandlung beteiligten Personen (z.B. 

Ärzten) der Schweigepflicht. Die medizinischen erforderlichen Daten wird die Hebamme jedoch 

mit diesen Personen austauschen, sofern die Patientin hiermit einverstanden ist oder eine Not-

situation dies rechtfertigt. 

− Die Abrechnung mit öffentlich-rechtlichen Kostenträgern, insbesondere Krankenkassen, erfolgt 

direkt diesen gegenüber, sei es durch die Hebamme unmittelbar oder entsprechend § 301a Abs. 

2 SGB V über eine externe Abrechnungsstelle. 

− Sofern Probenentnahmen (z.B. Blut) vorgenommen werden, führt die Hebamme die Untersu-

chung der Proben nicht selbst durch, sondern beauftragt damit im Namen des Patienten ein 

medizinisches Labor. 

Des Weiteren werden ihre Daten an folgende Empfänger ggf. weitergeleitet: Vertretungshebammen 

7.3 Dauer und Speicherung 
Es besteht eine Aufbewahrungspflicht gemäß der Hebammenberufsverordnung für die Dokumentation 

der Hebammenversorgung von 10 Jahren. 

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung und Widerspruchs-

recht gegen die Verarbeitung 

Sofern die jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, besteht auf ihrer Seite ein Recht auf Aus-

kunft (Art. 15 DSGVO), Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO) oder Einschränkung 

der Verarbeitung Ihrer Daten (Art. 18 DSGVO). Darüber hinaus haben sie ggf. ein Widerspruchsrecht 

gegen diese Verarbeitung (Art. 21 DSGVO). 

7.4 Beschwerderecht und Aufsichtsbehörde 
Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO die Möglichkeit, Beschwerde bei der zuständigen Landesdatenschutz-

behörde zu erheben. In diesem Fall ist dies die zuständige Aufsichtsbehörde:  

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Häßlerstraße 8 / 99096 Erfurt 

Telefon: 0361/573112900 

Telefax: 0361/573112904 

E-Mail: poststelle@datenschutz.thueringen.de 

Website: http://www.tlfdi.de 

 

 


